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biger Lithographie in Mappe. Zürich 1SI1. Verlag: Art. Institut Orell
Füßli. Fr. 3.-.

Diese neuen Vorbilder gehören in das Gebiet des ornamentalen Pinsel»
zeichnens. Für Lehrer und Schüler sollen sie eine Wegleitung und ein Ansporn
zu weiteren Kombinationen bilden. Durch Einführung des Pinselzeichnens wird
zugleich auch die Grundlage für die Aquarellmalerei gelegt. Die in diesem Hest
enthaltenen Uebungen weisen einfache und zusammengesetzte Figuren auf, die sich

auf die verschiedenste Art auch als Zeichenübuugen verwenden lassen; sie können
sowohl in ihrer Zusammensetzung als au h in ihrer Farbe in vielen Variationen
ausgeführt werden. o.

Erzählungen im Schweizerdialekt für unsere Kleinen. Für Mütter und
Kindergärtnerinnen von Berta Farner. Verlag des Schweizer Druck- und Ver-
lagshaus in Zürich. Preis 75 Cts.

Dem Verständnis und dem Interesse der ganz Kleinen angepaßte Er-
zühlungen im Schweizerdialelt, die jeder Schweizerdeutsch sprechenden Mutter und
jeder Kindergärtnerin der Schweiz eine willkommene Gabe sein werden. Aber
auch Lehrer und Lehrerinnen der ersten Klasse der Primärschulen werden diese

kleinen Erzählungen gerne l erwenden, sie sind gesunder Lesestoff und warmherzig
in eigenster Art. L.

Pädagogisches Allerlei.
Kntschädignng an Lehrer «nd Lehrerinnen fnr die Keit-

«ahme an amtlichen Kreiskonferenzen. Die Zcntrumsabgeordneten
Dr. Heß, Kesternich und Marx haben im preußischen Abgeordnetenhaus?
zur dritten Beratung des Kultusetats folgenden Antrag eingebracht:

Das Haus der Abgeordneten wolle beschließen: die Königliche
Staatsregierung zu ersuchen, die in Kap. 121 Tit 35b eingestellten
Mittel (Entschädigungen an Elementarlehrer und -Lehrerinnen für die

Teilnahme an amtlichen Kreiskonferenzen) in dem Umfange zu erhöhen,
daß den genannten Lehrpersonen Tagegelder und gahrkosten in folgender
Höhe gewährt werden können: I. Tagegelder 0 Mt., II. Fahrkosten für
den Kilometer 1. für Wegstrecken, die auf Eisenbahnen oder Schiffen
zurückgelegt werden können, wenn der Fahrpreis für die 2. Wagenklaffe
oder die I. Schiffsklaffe bezahlt ist, 7 Pfg., sonst 5 Pfg., 2. für Weg-
strecken, die nicht auf Eisenbahnen, Kleinbahnen oder Schiffen zurück-
gelegt werden können, 40 Pfg. In den Fällen des Abs. II Nr. 1 er-
halten die genannten Lehrpersonen für jeden Zu» und Abgang am
Wohnort 1 Mk. Haben in den Fällen des Abs. II Nr. 2 mehrere
Lehrpersonen gemeinschaftlich dasselbe Verkehrsmittel benutzt, so erhält
jede von ihnen 30 Pfg. für den Kilometer, es sei denn, daß die Fahr-
kosten der einzelnen Lehrpersonen sich trotz der gemeinschaftlichen Be-
Nutzung deS Verkehrsmittels nicht ermäßigt haben. Die Fahrkosten
werden für die Hin- und Rückreise besonders berechnet. Bei der Be-
rechnung wird jeder angefangene Kilometer für voll gerechnet. Für
Entfernungen unter 2 Kilometer vom Wohnort werden keine Fahrkosten
berechnet und Tagegelder nur dann, wenn ein gemeinschaftliches Essen
stattfindet. In diesem Falle betragen diese Tagegelder 4 Mk.

Der Antrag ist von den Mitgliedern der Zentrumsfraktion unterstützt.
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